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Urteil vom 13. Juni 2014 
I. öffentlich-rechtliche Abteilung 

Bundesrichter Fonjallaz, Prasiden1. 

Bundesrichter Aemisegger, Kane". 
Geri chtsschreiberin Gerber. 

Verein gegen Tierfabriken Schweiz. 

eio Herrn Erwin Kessler, Im Bühl2, 9546 Tuttwd . 
Beschwerdetuhrcr, 

geglln 

Departement für Inneres und VOlkswirtschaft des 

Kantons Thurgau, Verwaltungsgcbäuda 

Promcnatknstrassc fI. 8500 Frauen/eid. 
Beschwerdegegner _ 

Nlchtclnllclcnscnlscheld, 

BesChwerde gegen den Entschetd des 
Verwallungsgerich15 des Kanlons Thurgau 110m 

26. März 2014. 



Sachverhalt: 

A. 
Am 28 Februar 2011 ersuchte der Vorein gegen T'lerfabriken Schweiz 

(VgT) um die Bewilligung einer Kundgebung am Ostors.onntag. 24 April 
2011. bei der römisch-katholischen Kirche in Sirnach. Damit wollte der 

Verein auf die seinor Meinung nach tlerquJlerische Kaninchenhaltung 
durch Mitglieder der Kirchenpflege aufmerksam machen Die Polilische 

Gemeinde Sirnach wies das Gesuch am 8. März 2011 ab Am 19 Dez
ember 2011 (1 C_322i20t t) tlless das Bundesgericht die dagegen ge

richtete Beschwerde des VgT gut und stellte fest. dass die Kundge
bung hätte bewilligt werden müssen 

B. 
Am 25. Oktober 2013 stellte der VgT wiedorum ein Gesuch um Durch
führung einer Kundgebung im Zentrum Sirnachs. am Sonntag, 3, No

vember 2013 von 12.30 - 14.00 UtH. mit 8 bis 10 Teilnehmern, aufge

teilt In Zweiergruppen. 

Der Gemeinderat Sirnach bewilligte das Gesuch am 29. Oktober 2013, 
auferlegte dem VgT jedoch eine Sperrzeit von 11.00 bis 16,00 Uhr und 
ein Sperrgebiet (auf einer Karte rot markiert). in denen keine Kundge

bung gestattet sei 

c. 
Dagegen erhob der VgT am 30, Oktober 2013 Beschwerde beim De

partement für Inneres und VOlkswirtschaft des Kantons Thurgau (DIV). 
Dieses verfügte mit Zwischenentscheid vom 1. November 2013 vorsorg
lich, dass der angefochtene Beschluss des Gemeindorats sofort vojl

zietlbar und an der Kundgebung vom 3, November 2013 einzuhalten 
sei. Mit gleicher Verfügung verlangte es einen Kostenvorschuss von 
Fr. 500,-- bis am 25, November 2013 und wies darauf hin. dass bei 
nicht fristgerechtem Bezahlen des Kostenvorschusses auf den Rekurs 

nictlt eingetreten würde. 

Am 6. Januar 2014 trat das DIV auf den Rekurs nicht ein, weit der Ko
stenvorschuss am 27, November 2013 und damit verspatet einge

gangen sei 

D. 
Dagegen erhob der VgT Beschwerde beim Verwaltungsgericht des 

Kantons TIlurgau und beantragte. die Sache sei zur Neubeur1eilung an 
die Vorinstanz zurückzuweisen; eventualiter sei direkt vom Verwal-



tungsgericht festzustellen, dass die \10m Gemeinderat \lerfügte Sperr

zone rechtswidrig sä Am 26, März 2014 wies das Verwaltungsgericht 
die Beschwerde ab. 

E. 

Dagegen hat der VgT am 11. April 201 4 Beschwerde in öffentlich-recht
lichen Angelegenheiten beim Bundesgericht erhoben. Er beantragt, 

der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache zu materi

eller Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen E\lentua

liter sei direkt durch das Bundesgericht festzustellen, dass die Gemein
de Sirnach mit ihrem Entscheid \10m 29, Oktober 2013 die Meinungs
und Kundgebungsfreiheit \lerletzt habe. 

F. 
Das DIV und das Verwaltungsgericht schliessen auf Abweisung der 
Beschwerde, 

Der Beschwerdeführer h<lt keine Replik eingereicht. 

Erwägungen: 

,. 
Da alle Sachurteils\loraussctzungen \lorliegen. ist auf d'le Beschwerde 

grundsätzlich einzutreten 

Streitgegenstand ist jedoch ausschliesslich die Frage, ob das DIV zu 

Unrecht auf den Rekurs des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist. 
Soweit der Beschwerdeführer e\lentualiter einen Entscheid des Bundes

gerichts in der Sache \lcrlangt kann darauf nicht eingetrllten werden 

Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann ins
besondere die Verlet~o.;ng \Ion Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. 
a BGG) Die Verletzung \Ion Grundrechten - einschliesslieh dic willkür

liche Anwondung \Ion kantonalem Recht - prüft eS nur insoweit. als 
eine solche Rüge in der Beschwerde \lorgebracht und genügend be
gründet worden ist (Art. 106 Abs, 2 BGG: BGE 133 II 249 E, 1.4.2 

S.254 mit Hinweisen) Hierfür gelten qualifizierte Begründun9sanfor
derungen (BGE 133 II 249 E 1.4.2 S 254 mit Hinweisen). 

2. 
§ 79 des Thurgauer Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege \10m 

23. Februar 1981 (VRG, SRITG 170.1) regelt den Kosten\lorschuss 
wie folgt: 



§ 79 Kostenvorschuss 
1 Die Benörde kann einen Kostenvorscnuss verlangen 
2 '1hd der Vorschuss trotz Hinweis auf die SJumnisfolgen nient geleistet. 
kann das Verfahren HDgeschrieben werden oder die beantragte Amtshand
Illlq unterbleiben, solern nicht öffentliche Interessen entgeqenslehen 

Das Verw~ltungsgericht führte aus, es ergehe praxisgemiIss ein Nicht

eintretensentscheid, wenn der Kostenvorschuss trotz Hinweises auf die 

Saumnisfolgen nicht fristgerecht geleistet werde Vor1iegend sei der 

Beschwerdelührer wChtsgenüglich über die HÖhe des Vorschusses, die 

Zahlungsfrist lind die Sallmnisfolge informiert worden. Oie Frist sei nicht 

eingehalten worden ohne dass ein Fristerstreckungsgesuch oder nach

traglich ein Gesuch um Fristwiederherstellung gestellt worden wäre. 

Eine Nadlfristsetzung sei im VRG nicht vrngesehen Es I~gen ~uch kein 

Öffentlichen Interessen i.S.v. § 79 Abs. 2 VRG VaL welche die Beurtei

lung des Rekurses ohne vorgängige Einholung eines Kostenvorschuss

es bzw. trotl verspäteter Zahlung desselben verlangt hätten. 

Der Beschwerdeführer nJgt, der Nichteintretensentscheid beruhe auf 

einer Willkürlichen Anwendung von § 79 VRG und sei überspitzt forma

listisch 

3. 
Zunachst macht er geltend, es habe im öffentlichen Interesse gelegen 

lU klären, ob die faktische Verhinderung des Kundgebungszwecks 

durch sachlich nicht gerechtfertigte Auflagen reChtens gewesen se;. 

Die Demonstrationsfreiheit stelle eine wicht iges Gut der freiheitlichen 

Demokratie dar, und es liege im öffentlichen Interesse, Rechtssicher

heit Clber die einluhaltenden Auflagen lU erlangen, da SiCh die Frage 

bel künftigen Gesuchen wieder stellen könne. 

Die Gemeinde Sirnach habe zwischenleitlich ein identiSCh lautendes 

Gesuch für ein e Kundgebung lür Ostern 2014 ohne Auflagen bewilligt. 

Ohne ihre widersprüchliche Praxis Zu begründen Mit diesem neuen 

Entscheid habe Sich die Vorinstanz unter Verletzung des reChtlichen 

Gehörs nicht auseinandergesetlt. 

3.1 Das VerwaltungsgeriCht ging davon aus. das Interesse an der Be

urteilung des streitigen Demonstrationsgesuchs gründe nicht in einem 

öffentlichen. sondern in einem privaten Interesse des BeSChwerdefüh

rers. Allein der Umst~nd, dass eine Vertetlung der Demonstraf,ons

freiheit geltend gemaCht werde sei nicht ~usreichend bzw. stehe ei

nen Nichteintreten nicht entgegen. Auch genClge es nicht, dass sieh 

möglicherweise gleiche Fragen bei künftigen Gesuchen erneut stellen 
könnten, da ~ndernfalls die Erhebung e,lnes Kostenvorschusses oder 



das Nichteintreten nahe:::u immer ausgeschtossen wäre, könnten sich 

doch beinahe alle vom Verwaltungsgericht zu beurteilenden Fragen 
künftig wieder einmal stellen. Ohnehin seien Gesuche betreffend die 

Bewilligung vOn Demonstrationen jeweils aufgrund der konkreten Ver
hältnisse zu beurteilen: so könne sich etwa bei Gesuchen in anderen 

Gemeinden aufgrund anderer Gegebenheiten vor Ort ein gänzlich an
deres Bild ergeoon. Im Übrigen ~labe das Bundesgericht bereits im Ur· 

tei11C_322i2011 vom 19. Dezemoor 2011 Leitlinien für Gesuche wie 
das Vorliegende vorgegeben. 

3.2 Diese Erwagungen lassen keine Willkür erkennen. Es ersdleint 

sachlich vertretbar und jedenfalls nicht willkürlich die öffentlichen Inte

ressen i.S.v. § 79 Abs. 2 VRG restriktiv auszulegen. um zu verhindern, 
dass die Regel (Nichteiltreten bzw Abschreiben):::ur Ausnahme wird. 

Dies wäre der Fall. wenn bereits die Ruge der Verlet:::ung der 
Demonstrationsfreiheit o:::fer eines anderen Grundredlts genügen 

würde. um ein öffentlicnes Beschwerdeinteresse zu begründen, oder 
aber die blosse Möglichkeit. dass sich die gleichen Redltsfragen in 

einem künftigen Verlahren erneut stellen könnten. 

Bei dieser Auslegung durfte das Verwaltungsgericht ohne Verletzung 

des redltlichen Gehörs darauf verzichten. sich zum neuen Entscheid 
der Gemeinde Sirnach :::u aussern. Dieser enthält im Ubrigen weder 

Sperrzeiten noch Sperrgebiet und wurde daher für die Auffassung der 
Vorinstanz sprechen dass sich bei künftigen Kundgebungen nicht 
zwingend die gleichen Rechtslragen stellen werden . 

•• 
Der Beschwerdeführer rügt in diesem Zusammenhang eine willkürliche 

Sachverhaltsfeststellung und eirJe Verletzung des rechtlichen Gehörs 
durch das DIV 

Dieses habe wahrheits ..... idng behauptet. dass die Demonstration am 
3. November 2013 wahrend der Sperr:::eit und innerhalb des Sperrge
bietes vor der kath~ischen Kirdie in Sirnach durchgeführt worden sei 
Der Beschwerdefuhrer habe vor DIV keine Gelegenheit erhalten. sich 

zu dieser unwahren Tatsachenbehauptung zu äussern. was das recht
liche Gehör verletzt habe Seine diesbezügliche Rüge sei auch vom 
Verwaltungsgericht nicht beurteilt worden, was erneut eine Verletzung 

des rechtlichen Gehörs darstelle. 

4.1 Es ist unstreitig. dass Erwin KeSSler (PraSident des VgT) lusam

men mit zwei weiteren Aktivisten am 3. November 2013 von 13.00 Uhr 



bis 13,30 Uhr vor der katholischen Kirche in Sirnach gegen die Kanin

chenhaltung einer Familie demonstriert hat. Die Staatsanwaltschaft 

bestrafte Erwin Kessler deshalb mit Strafbefehl vom 27. Januar 2014 

wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen Dagegen arhob 

Erwin Kessler Einsprache; er gab zu Protokoll. dass er nicht die ge

plante. sondern lediglich eine nichtbewilligungspflichtige Klein-Kund

gebung durchgeführt habe Daraufhin stellta die Staatsanwaltschaft 

Frauenfeld 21m 24, Februar 2014 das Strafverfahren ein, 

4.2 Das DIV ging in seiner Nichteintretensverfügung vom 6. Januar 

2014 vermutlich I10Ch vom Sachverhalt des Strafbafahls aus. Aller

dings waran die Umstände der Kundgebung vom 3, November 2013-

entgegen der Auffassung das Baschwerdeführers - für dan Nichtein

tretansantschaid nicht relevant: 

Diaser erfolgte wegen nicht rechtzeitiger Leistung des Kostanvorschus

ses Hierzu wurda dam Beschwerdeführer das rechtliche Gehör 

gewährt. In seiner Eingabe vom 9 Dezember 2013 machta diesoor ins

besondere geltend, .os bestehe ein Ölfentliches Interesse an der Beur

teilung seines Rekurses, weil sich die streitigen Fragen bei künftigen 

Gesuchan um KundgabungsbewilDgungen w'leder stellen könnten, Zu 

diesem Argument nahm das DIV in seinem Entscheid (E 4b S. 5 1.) 

Stellung. Der ar>geblich am 3, November 2013 erfolgte Verstoss gegen 

Sperrzeiten und -gebiet spielte dafür ke'lne Rolle. Ein erneuter Schrif

tenwechsal zU dieser Frage dunta somit untarblaiban 

Unter diesen Umständen war auch das Verwaltungsgericht nicht ge

haften. sich zur - nicht antschaidralevanten Sachverhaltsrüge des 

Beschwerdeführers zu äussern. 

,. 
Der Beschwardeführar macht waiter geltend. dass auch ohne öffentli

ches Interesse auf den Rekurs hätte eingetretan werden müssan § 79 

VRG sei als "Kann "-Vorschrift formuliert. Hauptzweck des Kostenvor

schusses sei es. dem Staat die Venahronskosten sicherzustellen. 

Diese würdan vorn Beschwerdeführar stets anstandslos bezahlt. was 

behörden- und gerIChtsnotorisch sei. Auch im vorliaganden Fall haba er 

den Kostenvorschuss bezahlt, wenn auch versehentlich mit einem Tag 

Verspätung. Die Kosten seian damit sichergestellt gewesen. und zwar 

bevor das DfV das Verfahren überhaupt an die Hand genommen und 

die Verspiitung bemerkt habe. Unter diesen Umständen diene das 

Nichteintraten auf den Rekurs weder dar Varfahransbaschlaunigung 



noch emem anderen öffentlichen Interesse, sondern sei eine politisch 
motivierte, schikanöse Rechtsveminderung. 

Art. 101 Abs. 3 ZPQ und Art. 62 Abs. 3 BGG sehen die Setzung einer 
Nachfrist vor. Der Bundesgesetzgeber habe damit zu erkennen ge

geben, dass er die bisherige Praxis, wegen zu spät bezahltem Kosten
vorschuss ohne Ansetzung einer Notfrist nicht einzutreten, als sto
ssend und überspitzt formalistisch betrachte. 

Die Weiterfütuung der bisl1erigen Praxis stehe auch im Widerspruch 
zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofe für Menschenre
chte, jedenfalls wenn es - wie in casu - um Grundrechtsverletzungen 
gehe. Der EGMR stufe das Interesse an der Durchsetzung der Grund

rechte regelmässig höher ein als schikanöse Prozess~orschriften ohne 

erkennbare Notwendigkeit. Er verweist hierfür auf den Entscheid des 

EGMR i.S. ygr c. Schweiz vom 30. Juni 2009 (in: AJP 2010 S. 116). 

5.1 Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt das 
Nichteintreten auf ein Rechtsminet mangels rechtzeitiger Leistung des 

Kostenvorschusses keinen überspitzten Formatismus dar, wenn der 

Gesuchstelter über die Höhe des Vorschusses, die Zahlungsfrist und 
die Säumnisfotgen rechtsgenüglich informiert worden ist (Urteil 
9C_715/2007 ~om 17. JUni 2008 E. 6.3.2; Urteil 8C_953!2009 ~om 

23. Februar 2010 E. 5.2.3; je mit Hinweisen). Nur in (hier nicht ~ortie

genden) Ausnahmefallen gebietet das Vertassungsrecht die Setzung 
einer Nachfrist zur Zahlung des Kostenvorschusses, insbesondere 

nach Abweisung eines Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen 
Rechtspflege (UrteiIOC_715!2007 ~om 17. Juni 2008 E 6.3.2 mit Hin
weisen). Derartige Gesuche wurden ~orliegend nicht gestellt. 

5.2 Nichts anderes ergibt sich aus der Rechtsprechung des EGMR zu 
Art. 6 Zift. 1 EMRK. Danach ist der Zugang zu den Gerichten nicht ab
solut gewahrleistet: er steht vielmehr unter dem Vorbehalt, dass die 
einschlägigen Prozessvoraussetzungen eingehalten sind, zu denen 
insbesondere auch Fristen gehören. Die Staaten haben einen Ermes

sensspielraum in der Aus\jestaltung der Verfahrens~orschrifton: diese 
müssen jedoch ein legitimes Ziel verfolgen und dürfen den Zugang 
zum Gericht nicht seiner Substanz berauben oder in un~erh1'lltnlsmä
ssiger Welse einschränken (Urteil i,S. Gu$rin c. France vom 29. Juli 
1998. Recuell CourEOH 1998-V S. 1857 § 37; Urteil i.S. Zvolsky c. 
Tschechien ~om 12. November 2002, Recuell CourEDH 2002-IX 

S. 133 § 46 f.; je mit Hinweisen) 



Nacl1 der Rec!1 tsprechun\l der Konventionsorgana is t as insbesondere 
zuta~slg, die Behandlung aines Begehrens von der rechtzeitigen Be. 

zahlung eine~ KOstanvorschusses abhängig zu machen (vgl. Unelf des 
EGMR i.S. ~z gegan Polen vom 19. Juni 20(H , Recuell CEOH 

2001-\11: siehe auch Entschellre der Europaischen Kommission Hir 
Menschenrechte vom 17. Mai 1995 L5. MUlier gegen ~elz. Nm 

22335193 23a55i94 2410 1194 und 2444019-1: X gilgen SchweIZ vom 
10. Dezember 1975, D.R 3. S 155 SOWie WaSS!TJe l c. Schweiz. VPB 

1993 Nr 67 5. 507), sofern diese nicht exzessiv sind (Urteile vom 

19. Juni 2001 I S. ~ c. E2Im a.a.O.) und der Fristenlaul lur die 
Parteien klar Ist (vgl. Urteil Zvolsky c. Tschechltm vom 12. November 
2002. Recueil CourEDH 2002-IX S. 133 §§ 50 It 0011 Besthwerde

his!) Im vorliegenden Fall ist unstr€itig. dass die Höhe des Koslenvor
schusses und die angesetzte Fri st klar und angemessrm war,," und 

hinreichend über die Saumnislolgen informiert worden ist. 

Da~ Urteil des EGMR LS. VgT c. Schweiz vom 30. Juni 2009 betnHt 
den Vo llZug des ersten EGMR-EntscheidsI.S. VgT c. Schweiz (vom 

28, Juni 2001, Recueil CourEDH 200I-VI S 271) und ist Im vorli egen. 
den Fall nicht einschlägig. 

5.3 Art 62 Aba, 3 BGG gilt nur für das bundesgerid1!1 id1e und Art, , 01 

At:ls, 3 ZPO nur f1lr das zivilprozessuale Verfahren, Dagegen hat der 
Gesetzgeber tlelspielswe,se im Verfahren vor Bundesvetwattungs

gericht llone Nachlflst ausdriwkfi d1 ausgeschfoSSGIl (Art 63 Alls 4 
Vw\lG) Damit entspricht die Nachfn5tsetzung bel verpasster Fnst zur 

LeiStung des KOstenvorschus5es keinem allgQmeinam Rechtsgrund
satz (vgl Ur1eil2C3031200'3 vom 21 September 2010 E. 4. 4,1). Oie 

Kantone Sind daher nicht 'ffirpfhGhtet, eone An. 62 Abs 3 BGO oder 
Art . tOl Abs 3 ZPO analoge Bestimmung ins kan tonale V!lrfahrens· 
recht 2U uOOrnehmen (Uneli tC 33012008 vom 21. Oktooer 2008 
E. 3 2: Urtell2C 64512008 vom 24. Juni 2009 E. 2.2). 

5.4 Unbegründet Ist schhesshGh auch der Vorwurf ainGi pol it isch motl. 

vierten Rechtsverweigarung Wie das Verwaltungsgericht dargelegt 
hat. entspricht es kOnStanfer Praxis. bei nicht rechl~ertige ' Zahlung deil 

Koslenvorschusses auf einen Rekurs oder aine Beschwerde nlch! eln
~ut relen Dies wird vom Beschwerdetlihrer nicht bllst rilten Der N'Cht

Il,ntrlltllnaentscheld erging damit ohne Ansehen der Person des BE
schwerdeführers und der Sache, namentlich des Kundgllbung~. 

zwecks 



• 

•• 
Nach dem Gesagten ist die Beschw€Jde abzuweisen, soweil darauf 
emzutreten Ist Bei diQSlJm Aus.gang des Verfahreos Hagt der Be

$Chwerdeluhrer die Gerichtskosten (Art. 66 BGG). 

Demnach erkennl das Bundesgericht: 

,. 
Dra Besch .... erde wud abgewiesen, soweit darauf elflzutreten ist. 

2. 
Die Gerichtskosten von Fr 2'000. -- werden dem Besdlwerdelührer 

auferlegt. 

,. 
Dieses Urtel' wird dam Besc~,werdefü~H er. dem Departement fij, 

Inneres und VolkswlI15Chalt und dem Verwaltungsgericht des Kantons 

TI1urgau schnft licl, mitgeteilt 

I..li!usanne, 13. Juni 2014 

Im Nlilmen der I. öflenthch-rechllichen Abt'lI lung 

des Schweizerischen Bundesgerichts 

Dt:r Prasldent. Die Geuchts.schre,beno 

Gerber 

lIt : •• 


